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Präambel

Diese Verladeempfehlung basiert auf der VDI-Richtlinie 2700, Stand November 
2004 und orientiert sich an der „Besten Praxis“ zum verkehrs-, betriebs- und be-
förderungssicheren Transport von Rohholz in Längsverladung.

1. Anforderungen an die Transportfahrzeuge:

1.1. Die Fahrzeuge müssen so ausgerüstet sein, dass jeder Holzstapel von min-
destens zwei  geeigneten Rungenpaaren oder  anderen Laderaumbegren-
zungen gehalten wird.

1.2. Auf den Fahrzeugböden / Rungenschemeln müssen im Ladebereich in 
Querrichtung mindestens zwei Keil- bzw. Stegleisten je Holzstapel vorhan-
den sein. Diese müssen so beschaffen sein, dass sie die untere Stammlage 
formschlüssig sichern.

1.3. Rungenschemel sind gegen Verrutschen zu sichern. Klemmschluss-verbin-
dungen müssen wirksam sein.

1.4. Die Fahrzeuge müssen mit geeigneten Zurrpunkten und / oder mit Rah-
menkonstruktionen  ausgestattet  sein,  die  geeignet  sind,  erforderliche 
Zurrkräfte aufzunehmen.

(Zurrpunkte sind dann geeignet,  wenn sie sich in Gestaltung und Kon-
struktion an die DIN EN 12640:2000 anlehnen)

1.5. Soll die Ladung über Formschluss gesichert werden, muss das Fahrzeug 
über eine ausreichend dimensionierte Stirnwand verfügen.

Soll die Ladung durch Niederzurrung gesichert werden, muss eine ausrei-
chend feste stirnseitige Begrenzung vorhanden sein, die in der Lage ist, 
einzelne,  in  Kavernen  liegende  Stämme  am  Verlassen  des  Verbundes 
(Holzstapel  bzw. Kontur des Fahrzeuges) zu hindern(1) (Umsetzung  bis 
zum 01.10.2007) .

Soll eine verschneite, vereiste Ladung über Formschluss nach hinten gesi-
chert werden, dann muss das Fahrzeug über eine ausreichend dimensio-
nierte Heckwand verfügen.

Soll  eine verschneite,  vereiste Ladung nach hinten durch Niederzurrung 
gesichert werden, muss eine ausreichend feste heckseitige Begrenzung der 
Ladefläche oder eine andere geeignete Maßnahme (z. B. Neigung des letz-
ten Holzstapels in Fahrtrichtung) vorhanden sein, die in der Lage ist, ein-
zelne, in Kaverne liegende Stämme am Verlassen des Verbundes (Holzsta-
pel  bzw.  Kontur  des  Fahrzeuges)  zu  hindern(1) (Umsetzung   bis  zum 
01.10.2007).

(1) Bei Stammlängen ab 4,00 m ist eine Kavernenbildung nicht bekannt.  
Daher kann eine stirnseitige Begrenzung entfallen.



2. Anforderungen an die Beladung

2.1. Vor der  Beladung sollten die Ladefläche bzw. die Ladeschemel  frei  von 
Erde, Rinde und Schnee sein, sodass die Funktionsfähigkeit der Keil- bzw. 
Stegleisten gewährleistet bleibt. 

2.2. Jeder Stamm der unteren Lage ist annähernd mittig auf beiden Keil- / Ste-
gleisten zu laden.

2.3. Die Beladung hat ausgehend von den äußeren Rungen zu erfolgen, um Ka-
vernen zu vermeiden.

2.4. Der Abstand zweier Holzstapel zueinander muss so gewählt werden, dass 
lose liegende Einzelstämme aus Kavernen nur so weit aus dem Ladungs-
stapel herausrutschen können, dass sie noch von zwei Rungen und / oder 
von einer Runge und einem Ladungssicherungsmittel in einer Art gehalten 
werden, dass eine Längsführung sichergestellt und ein seitliches Aussche-
ren aus dem Ladungsstapel unmöglich ist.

2.5. Das Holz muss sorgfältig geladen und mittels Greifer lagenweise verdichtet 
werden.

2.6. Die  direkt  an den Rungen anliegenden Holzstämme müssen,  gemessen 
vom Anlagepunkt aus, von diesen um ca. 20 cm überragt werden. Die 
Stirnwand muss mindestens die gleiche Höhe haben wie der am höchsten 
liegende Stamm.

2.7. Die Holzstämme sollten als balliger Stapel beladen sein.

ca. 20 cm

Anlagepunkt



3. Ladungssicherungsmaßnahmen

3.1.   Wird die Ladung über Formschluss gesichert, ist pro Holzstapel mindestens 
ein mit Handkraft gespanntes Zurrmittel zu verwenden, um möglichen ne-
gativen Auswirkungen von Vertikalstößen entgegen zu wirken. 

Wird die Ladung kraftschlüssig gesichert, sind mindestens zwei Zurrmittel 
einzusetzen. 

Die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel ergibt sich aus den ermittelten Ab-
zugswerten der  Stämme untereinander  (Sattellage),  der  Masse  der  La-
dung, den feststehenden Maximalwerten der Massenkräfte der Ladung und 
den durch Zurrmittel erreichbaren Vorspannkräften (vgl. Tabelle).

Bei der Ermittlung der notwendigen Vorspannkräfte kann die Stammlage, 
die auf den Keil- bzw. Stegleisten aufliegt, unberücksichtigt bleiben.

Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Vorspannkräfte an der La-
dung zu erreichen, sollten die Spannelemente der Zurrmittel wechselseitig 
auf der rechten und linken Seite der Ladung zum Einsatz kommen.

Die Spannung der Zurrmittel ist zu kontrollieren. Sie sind gegebenenfalls 
im Verlauf der Fahrt nachzuspannen.

3.2. Ein auf die Ladung gelegter Ladekran darf nicht mit eingespannt werden.
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